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EXPORTKOOPERATIONEN
 
 

Definition 
Exportkooperationen sind effiziente Instrumente, die positive Struktureffekte (Konsortienbildung 
usw.) unter Firmen auslösen bzw. unterstützen, 
Geschäfte in neue Märkte heranführen.
 
Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die Bildung von Exportkooperationen Synergien 
zielgruppenspezifisch zu nutzen und Exporttätigkeiten schneller durchzuführen.
 

Details 

• Kostenübernahme von maximal 50% der 
nachgewiesenen Nettokosten für 
Exportaktivitäten der Exportkooperation 
(=direkte Markteintrittskosten)

• Übernahme der Reise- und Aufenthaltskosten 
zu 20% des max. Förderbetrages

• Mind. 3 österr. Unternehmen bilden 
Exportkooperation für ein bestimmtes Land

• Maximale Bezugshöhe: EUR 8.000,
/Unternehmen 

• Ab 6 österr. Unternehmen ist der 
Gesamtförderbetrag für die Exportkooperation 
EUR 40.000,-- 

• Mind. 50% der Unternehmen müssen „new to 
market“ im gewählten Land sein

• Mind. 1 gemeinsame Veranstaltung (bei der 
alle anwesend sind) und 1 weitere 
Aktivität/Projekt müssen im jeweiligen 
Auslandsmarkt gesetzt werden

• Antragstellung bis 31.03.2011 möglich
 

Antragstellung 

1. Download des Antragsformulars (Link)
2. Vervollständigung und Retournieren des 

Formulars an Mag. Geier 
3. Prüfung und Freigabe des Antrags seitens

der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)
Nach Zusage und Projekt: Download des 
Formulars Abschlussbericht. Vervollständigung 
und Einreichung des Abschlussberichts und 
Rechnungskopien samt Zahlungsbestätigung 
an Mag. Geier 
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XPORTKOOPERATIONEN (2.5.) 

Exportkooperationen sind effiziente Instrumente, die positive Struktureffekte (Konsortienbildung 
usw.) unter Firmen auslösen bzw. unterstützen, und Unternehmen gleichzeitig rasch an 
Geschäfte in neue Märkte heranführen. 

Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die Bildung von Exportkooperationen Synergien 
zielgruppenspezifisch zu nutzen und Exporttätigkeiten schneller durchzuführen.

Voraussetzungen

Kostenübernahme von maximal 50% der 
nachgewiesenen Nettokosten für 
Exportaktivitäten der Exportkooperation 
(=direkte Markteintrittskosten) 

und Aufenthaltskosten 
zu 20% des max. Förderbetrages 
Mind. 3 österr. Unternehmen bilden eine 
Exportkooperation für ein bestimmtes Land 
Maximale Bezugshöhe: EUR 8.000,--

Ab 6 österr. Unternehmen ist der 
Gesamtförderbetrag für die Exportkooperation 

Mind. 50% der Unternehmen müssen „new to 
market“ im gewählten Land sein. 
Mind. 1 gemeinsame Veranstaltung (bei der 
alle anwesend sind) und 1 weitere 
Aktivität/Projekt müssen im jeweiligen 
Auslandsmarkt gesetzt werden 
Antragstellung bis 31.03.2011 möglich 

� Antragsberechtigt sind Unternehmen 
WKÖ-Mitgliedschaft

� Produkte/ Dienstleistungen müssen öst. 
Wertschöpfung haben (Richtwert: max. 
75% Importanteil) 

� Die Antragsteller dürfen nicht aus 
derselben Unternehmensgruppe stammen

� Das Projekt darf bei keiner anderen 
Förderungsstelle bereits eingereicht/ 
genehmigt sein 

� De-Minimis Regelung
Antragstellung muss vor Beginn der 
Aktivität an die AUSSENWIRTSCHAFT 
ÖSTERREICH (AWO) erfolgen 

Ansprechpartner

Download des Antragsformulars (Link) 
Vervollständigung und Retournieren des 

Freigabe des Antrags seitens 
der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO) 
Nach Zusage und Projekt: Download des 
Formulars Abschlussbericht. Vervollständigung 
und Einreichung des Abschlussberichts und 
Rechnungskopien samt Zahlungsbestätigung 

AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)

Frau Mag. Katharina Geier
T 05 90 900-4305 
E katharina.geier@wko.at

Exportkooperationen sind effiziente Instrumente, die positive Struktureffekte (Konsortienbildung 
und Unternehmen gleichzeitig rasch an 

Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die Bildung von Exportkooperationen Synergien 
zielgruppenspezifisch zu nutzen und Exporttätigkeiten schneller durchzuführen. 

zungen 

Antragsberechtigt sind Unternehmen mit 
Mitgliedschaft 

Dienstleistungen müssen öst. 
Wertschöpfung haben (Richtwert: max. 

 
Die Antragsteller dürfen nicht aus 
derselben Unternehmensgruppe stammen 
Das Projekt darf bei keiner anderen 
Förderungsstelle bereits eingereicht/ 
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